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mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadtverwaltung

Danke auch Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, für Ihr Verständnis in dieser Zeit 
und dass Sie das Treppen-Fitness-Programm so tapfer absolviert haben, wenn es 
in der Stadtverwaltung etwas zu erledigen gab. 

Ihr Markus Liebich, 1. Bürgermeister Stadt Leutershausen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

rund 13 Monate dauerte die Innensanie-
rung des Rathauses Leutershausen – der 
Zeitplan ist erfreulicherweise weitestge-
hend aufgegangen. 

Im September hat nun der Rückumzug von 
der Gustav-Weißkopf-Schule ins Rathaus 
stattgefunden. So langsam aber sicher hat 
alles wieder seinen Platz gefunden und wie 
nach einem Umzug üblich, möchten wir 
zwar nicht zur Einweihungsfeier einladen, 
aber zu einem ganz entspannten Blick in 
die „neuen“ Räume der Stadtverwaltung. 

Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck, 
erfahren Sie nebenbei Wissenswertes über 
den Umbau und die Sanierung, über die 
vielfältigen Möglichkeiten des Bürgerser-
viceportals und lassen Sie uns Ihre Wunsch-
träume für Ihre Heimatstadt wissen. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung und ich beantworten an 
diesem Nachmittag gerne Ihre Fragen.

Ein besonderer Fokus liegt an diesem Tag 
auf den jüngsten Leutershäuserinnen und 
Leutershäusern. Mit dem „Rathaus-Action-
Pass“ geht es auf Entdeckungsreise durch 
die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung. 
Langeweile wird damit nicht aufkommen, 
der Spaß für Kids ist garantiert.

Schauen Sie vorbei, schauen Sie sich Ihr 
„neues“ Rathaus an – wir freuen uns auf 
Ihr Kommen!

An dieser Stelle möchte ich auch herzlich 
Danke sagen an die Schulgemeinschaft der 
Gustav-Weißkopf-Schule, die uns in der 
Umbauphase als „Mitbewohner“ aufge-
nommen hat – es war wirklich ein ange-
nehmes Miteinander.
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Goldmedaille für Lutz König 
bei der Europameisterschaft 
in der Kategorie Bauschreiner
Am 2.10.2025 gratulierte Bürgermeister Markus Liebich dem 
Schreinermeister Lutz König zu seinem herausragenden 
Erfolg bei den EuroSkills in Herning, Dänemark. Zu diesem 
Anlass besuchte er den Familienbetrieb im Ortsteil Tiefen-
thal und lobte ausdrücklich die vorbildlichen Leistungen des 
hoch motivierten und talentierten Handwerkers. Zu Recht 
seien Familie und Freunde stolz auf die vielfachen Auszeich-
nungen, die der 22-jährige Lutz König bereits in jungen 
Jahren für seine tiefgreifende Fachkenntnis und sein außer-
ordentliches handwerkliches Geschick verliehen 
bekommen hat. 
Bei einem regen Gedankenaustausch im Ausstellungsbe-
reich des traditionellen Handwerksbetriebs, der einem die 
hochwertige, maßgeschneiderte Arbeitsqualität vor Augen 
führte, erläuterte Familie Lutz, mit welchen Herausforderun-
gen das Handwerk und im Besonderen der Ausbildungsweg 
des Schreiners konfrontiert ist. Auch ist es Lutz König ein 
Anliegen, mit seinem Wirken die Bevölkerung auf Veranstal-
tungen, wie die Handwerker-Europameisterschaft, aufmerk-
sam zu machen, damit die Wertschätzung und Achtung der 
traditionellen Handwerksberufe in Deutschland wieder an 
Bedeutung gewinnt. Dafür hat er viele Stunden trainiert und 
bereitwillig große Opfer gebracht.
Bei einem anschließenden Blick in den Werk-
stattbereich zeigte Lutz König, welche Art von 
Werkstück er beim Wettkampf unter großem 
Zeitdruck anfertigen musste und wie präzise 
die Vorgaben umgesetzt werden müssen, 
damit es der hohen Auszeichnung einer 
Goldmedaille als Bauschreiner gerecht wird. 
Die Stadt Leutershausen ist ebenso stolz, 
einen mehrfach prämierten Schreinermeister 
in einem familiengeführten Ausbildungsbe-
trieb in den eigenen Reihen zu haben. Hier 
lernt man vom Europameister, mit hohen
Ansprüchen an Qualität und Sorgfalt. 

Wir wünschen Herrn König, seiner Familie und dem Betrieb 
für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!

Foto: Christian Grube

Foto: Frank Erpinar

Foto: Stadt Leutershausen

Foto: Stadt Leutershausen
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Auch in diesem Jahr sollen die Bürgerinnen und Bürger Leu-
tershausens mit der Aktion „Leutershäuser Adventsfenster“ auf 
das Weihnachtsfest eingestimmt werden.
Wir laden wieder Privatpersonen, Einrichtungen, Gewerbe-
treibende und Vereine ein, sich mit der Gestaltung eines Fensters 
zu beteiligen. Ab dem 1. Dezember wird täglich ab 18.00 Uhr 
ein weiteres Fenster beleuchtet, das einlädt, um zur Ruhe zu 
kommen, aber auch einlädt zur Begegnung. Alle 24 Advents-
fenster bleiben bis Neujahr sichtbar.

Wer sich am diesjährigen „Leutershäuser Adventsfenster 
2025“ beteiligen möchte, wendet sich – gerne mit Angabe 
des Wunschtermins – bis zum 1. November 2025 an die 
Stadtverwaltung unter Tel. 09823/951-11 oder 
gabriele.haupt@leutershausen.de

h in diesem Jahr sollen die Bürgerinnen und Bürger Leu-

Leutershäuser

     Adventsfenster 2025

Liebe Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler,

kaum sind die Sommerferien zu Ende, werden in den 
Supermärkten auch schon wieder Lebkuchen angeboten, 
obwohl es doch noch ausreichend Zeit bis zum Advent ist.
Aber auch unsere Überlegungen bzw. Vorbereitungen für die 
Advents- und die Weihnachtszeit sind schon in vollem Gange.
Um die diesjährigen Weihnachtsgrüße der Stadt Leutershausen 
zu etwas Besonderem zu machen, würde ich gerne das Motiv 

der Weihnachtskarte von Kindern und Jugendlichen aus 
unserem Gemeindegebiet gestalten lassen.
Deshalb lade ich alle jungen Künstlerinnen und Künstler herz-
lich dazu ein, mit ihren Ideen und Entwürfen an einem Mal-
wettbewerb teilzunehmen. 
Ich bin schon jetzt auf die zahlreichen kreativen Entwürfe 
gespannt!

Markus Liebich, 1. Bürgermeister

Malwettbewerb für die Weihnachtskarte 2025 der Stadt Leutershausen

Kleine Künstler aufgepasst!
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Das aktuelle Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung – Wir sind gerne für Sie da!

Erster Bürgermeister 
Markus Liebich		  09823/951-0 
markus.liebich@leutershausen.de

Vorzimmer 
Gabriele Haupt		  09823/951-11 
gabriele.haupt@leutershausen.de

Tourismus 
Simone Hartmann   		  09823/951-993 
simone.hartmann@leutershausen.de

Leitung Haupt- und Personalamt 
Anna Stadelmann		  09823/951-13 
anna.stadelmann@leutershausen.de

Leitung Bürgerbüro, Ordnungsamt 
Stefanie Dietrich		  09823/951-17 
stefanie.dietrich@leutershausen.de

Bürgerbüro 
Bianca Archut		  09823/951-16 
bianca.archut@leutershausen.de

Stefanie Horn		  09823/951-15 
stefanie.horn@leutershausen.de

Standesamt  
Doris Göttlicher		  09823/951-24 
doris.goettlicher@leutershausen.de

Madeline Gruzlo		  09823/951-28 
madeline.gruzlo@leutershausen.de

Rechtsangelegenheiten 
Jürgen Ruppert		  09823/951-12 
juergen.ruppert@leutershausen.de

Leitung Bauverwaltung 
Markus Schmitt		  09823/951-777 
markus.schmitt@leutershausen.de

Bauverwaltung 
Markus Weber		  09823/951-27 
markus.weber@leutershausen.de

Steven Krumbholz     		  09823/951-26 
steven.krumbholz@leutershausen.de

Gerald Ulrich		  09823/951-772 
gerald.ulrich@leutershausen.de

Leitung Finanzverwaltung
Dietrich Negrea		  09823/951-66 
dietrich.negrea@leutershausen.de

Finanzverwaltung 
Roman Franke		  09823/951-23 
roman.franke@leutershausen.de

Doris Raab		  09823/951-21 
doris.raab@leutershausen.de

Pascal Wirth 		  09823/951-77
pascal.wirth@leutershausen.de
Herbert Ott				    09823/951-19 
herbert.ott@leutershausen.de

Stadtkasse
Elvira Wolf				    09823/951-22 
elvira.wolf@leutershausen.de

EDV
Najib Anjoka		  09823/951-29
najib.anjoka@leutershausen.de

Stadt Leutershausen – Am Markt 1-3 – 91578 Leutershausen – Telefonzentrale 0 98 23/9 51-0
Mail: stadt@leutershausen.de – www.leutershausen.de

Auszubildenden
Kaja Dubienka		  09823/951-20 
kaja.dubienka@leutershausen.de

Lia Gerlinger		  09823/951-14 
lia.gerlinger@leutershausen.de

Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Montag:	 08.00 Uhr – 12.30 Uhr 
Dienstag:	 08.00 Uhr – 12.30 Uhr 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Mittwoch:	 geschlossen 
Donnerstag: 	 09.00 Uhr – 12.30 Uhr 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Freitag:	 08.00 Uhr – 12.30 Uhr

KUL Obere Vorstadt 4     		  09823/951-60	

Vorstand KUL 
Dietrich Negrea		  09823/951-66 
dietrich.negrea@leutershausen.de

Ceyhan Ucgan		  09823/951-63 
ceyhan.ucgan@ku-leutershausen.de

Sandra Reißig		  09823/951-64 
sandra.reissig@leutershausen.de

Ulrich Möbus		  09823/951-65 
ulrich.moebus@ku-leutershausen.de

Marcus Stieber		  09823/951-61 
marcus.stieber@leutershausen.de

Bauhof 		  09823/927107

bauhof@leutershausen.de	

Kläranlage 		  09823/308

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Mittwoch: 	 14.00 bis 16.00 Uhr (Winterzeit)	
	 16.30 bis 19.00 Uhr (Sommerzeit) 
Samstag:  	 08.30 bis 12.00 Uhr

Stadtbibliothek am Ochsenhof 	 09823/9267646

stadtbibliothek@leutershausen.de

Leitung Stadtbibliothek
Petra Assenbaum        	 09823/9267646
petra.assenbaum@leutershausen.de

Team Stadtbibliothek
Christiane Bartlewski 
Heike Täufer-Meier

Öffnungszeiten Stadtbibliothek
Montag: 	 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Dienstag:       	10.30 Uhr – 13.30 Uhr
Mittwoch:       	15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag:   	15.00 Uhr – 20.00 Uhr
Freitag:      	 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag: 	 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Gustav-Weißkopf-Museum 	 09823/951-990 
museum@leutershausen.de 

Leitung Museum
Laura Gebauer	 09823/951-991 
laura.gebauer@leutershausen.de

Team Museum
Carolin Wirtz                        	 09823/951-992
carolin.wirtz@leutershausen.de

Marion Marek                       		  09823/951-990
marion.marek@leutershausen.de
Öffnungszeiten Gustav-Weißkopf-Museum
Donnerstag - Montag      10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Gustav-Weißkopf-Schule 	 09823/210  
info@gw-schule.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
für den Bebauungsplan Nr. 46 
„Feuerwehrhaus Standort Leutershausen Ost“  
der Stadt Leutershausen
Die Stadt Leutershausen hat mit Beschluss vom 2.7.2025 den 
Bebauungsplan Nr. 46 „Feuerwehrhaus Standort Leutershausen 
Ost“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 46 „Feuerwehrhaus Standort Leutershausen Ost“ in Kraft. 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, im Rathaus der Stadt Leutershausen, Am 
Markt 1 – 3, 91578 Leutershausen während der allgemeinen 
Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. 		eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. 		eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. 		nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und

4. 		nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren be-
achtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf 
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Leutershausen, den 2.10.2025

Markus Liebich, 1. Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Rechtsbereich Naturschutzrecht; 
Betreff:	 Beantragte 12. Änderung der Verordnung 

über den Naturpark Frankenhöhe im Land-
kreis Ansbach.

Antragsteller: 	 Gemeinde Windelsbach, Rothenburger Str. 5, 
91635 Windelsbach.

Die Gemeinde Windelsbach beantragt die Herausnahme und zu-
gleich Hereinnahme bestimmter Flächen im Geltungsbereich der 
Verordnung über den „Naturpark Frankenhöhe“ (Naturparkverord-
nung) vom 6. Dezember 1988 (GVBl. S. 384, BayRS 791-5-10-U). 
Ziel ist die Entwicklung eines Sondergebiets für die Errichtung 
und den Betrieb eines Biogas-Speicherkraftwerks im Rahmen 
einer Bauleitplanung.

In der Gemeinde Windelsbach, Gemarkung Cadolzhofen, soll 
dazu eine Fläche von insgesamt ca. 2,92 ha aus dem Naturpark 
herausgenommen werden. Im Austausch soll in der Gemarkung 
Cadolzhofen eine Fläche von insgesamt ca. 4,20 ha in den Natur-
park integriert werden. 

Dazu ist beantragt, die Naturparkverordnung, gemäß § 26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 sowie Abs. 2 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes, wie folgt zu ändern:

„Im Naturpark Frankenhöhe werden, im Landkreis Ansbach, in 
der Gemeinde Windelsbach, Gemarkung Cadolzhofen, die Flur-
stücke Nr. 191/0 und 191/1 vollständig aus der Naturpark-Schutz-
zone herausgenommen.

Im Gegenzug werden in der Gemeinde Windelsbach, Gemar-
kung Cadolzhofen, die Flurstücke Nr. 226/0, 227/0, 228/0, 229/0 
und 236/0 vollständig sowie das Flurstück Nr. 19/1 teilweise in 
die Schutzzone des Naturpark Frankenhöhe integriert.

Die Grenzen der Änderungsbereiche sind in Detailkarten M 1:3.000 
eingetragen, die als Anlagen 1 und 2 Bestandteil dieser Verord-
nung sind und entsprechend § 2 Abs. 3 archivmäßig verwahrt 
werden.“

Die Bekanntmachungsunterlagen für das vorgenannte Schutz-
gebietsänderungsverfahren, aus denen sich Art und Umfang der 
Zielsetzung ergeben, liegen einen Monat, vom 

24.10.2025 bis 24.11.2025 (einschließlich der genannten Tage), 

bei der Stadtverwaltung Leutershausen, Am Markt 1 – 3, 91578 
Leutershausen, Zimmer 06, EG, 

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht auf.

Die Verfahrensunterlagen sind im Landratsamt Ansbach, Raum 3.26, 
Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten einsehbar sowie unter folgendem Weblink 

https://cloud.landkreis-ansbach.de/index.php/s/zoFENsggiSrLHCH
oder auf der Webseite des Landkreises Ansbach unter 	
www.landkreis-ansbach.de → Dienstleistungen → Natur & Umwelt 
→ Naturschutz; Schutzgebiete → Dokumente.

Jede Person, deren Belange durch die Zielsetzung des Verfahrens 
berührt sind, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist Bedenken und Einwendungen zu der beantragten 
Verordnungsänderung erheben bei der Stadt Leutershausen, Rat-
haus, Am Markt 1 – 3, 91578 Leutershausen, Zimmer 06, EG oder 
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beim Landratsamt Ansbach, Sachgebiet 42, Crailsheimstraße 1, 
91522 Ansbach, gerne unter der E-Mail-Adresse 		
umweltschutz@landratsamt-ansbach.de.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Erhebung 
von Einwendungen oder Vertreterbestellung (Bevollmächtigter) 
entstehenden Kosten können nicht erstattet werden.

Abb. 1 
Kartenausschnitt Herausnahmefläche, Gemarkung Cadolzhofen, 
M 1:10.000.
Die Herausnahmefläche (rot) liegt nordwestlich von Cadolzhofen.

Abb. 2
Kartenausschnitt Hereinnahmefläche, Gemarkung Cadolzhofen, 
M 1:6.000.
Die Hereinnahmeflächen (grün) liegen östlich von Cadolzhofen.

gez.
16.10.2025
Markus Liebich, 1. Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Einführung einer 
Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)
Die Stadt Leutershausen erlässt aufgrund des Art. 23 der  
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796 ff.), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. 
S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. 
S. 588 ff.), zuletzt geändert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stell-
plätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) vom 1.10.2025 wird 
wie folgt geändert:
1. 		Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ist anhand der Anlage 

zur Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) in der je-
weils geltenden Fassung zu ermitteln. Abweichend von der 
dortigen Ziffer 1.1 beträgt die Anzahl der notwendigen Stell-
plätze für Gebäude mit Wohnungen nicht 2 Stellplätze, son-
dern für Wohnungen mit einer Wohnfläche bis 50 m² ein Stell-
platz und größer oder gleich 50 m² zwei Stellplätze.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Leutershausen, 8.10.2025

Markus Liebich, 1. Bürgermeister

Sitzungstermine Oktober 2025
Die Stadt Leutershausen lädt zu folgender Sitzung im  
Oktober 2025 ein

STADTRATSSITZUNGEN

Dienstag, 28.10.2025, 19.30 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses

Über den nachfolgenden QR-Code können�  
Sie sich gerne ab ca. einer Woche vor der je-
weiligen Sitzung über die Themen informieren.
Sie finden hier auch die Protokolle der voran-
gegangenen Sitzungen.

Beschlüsse der öffentlichen Sitzung  
vom Dienstag, 16. September 2025
Protokollgenehmigung; Genehmigung des Protokolls der 
öffentlichen Stadtratssitzung vom 22.7.2025
Beschluss:
Das Protokoll der öffentlichen Stadtratssitzung vom 22.7.2025 wird 
wie vorgelegt genehmigt. 

Abstimmungsergebnis:	
Ja-Stimmen:			   15	
Nein-Stimmen:			     3	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

SR-Mitglieder Scholl, Kernstock und Walz W. waren an dieser 
Sitzung nicht anwesend.

Bekanntmachung Kommunale Verkehrsüberwachung Stadt 
Leutershausen
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Einführung einer kommunalen Ver-
kehrsüberwachung für den ruhenden Verkehr im Stadtgebiet der 
Stadt Leutershausen zum 6.10.2025. 

Abstimmungsergebnis:	
Ja-Stimmen:			   15	
Nein-Stimmen:			     3	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

Vertagt: Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht zum 
Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung)
Beschluss:
Dieser TOP wurde verschoben und wird in einer kommenden 
Sitzung behandelt.
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Vorlage der Jahresrechnung 2024 – Stadt Leutershausen
Beschluss:
Die Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Stadt Leutershausen 
wird bestätigt. Sie wird dem Rechnungsprüfungsausschuss zur 
Durchführung der Rechnungsprüfung vorgelegt (Art. 103 GO).

Abstimmungsergebnis:	
Ja-Stimmen:			   18	
Nein-Stimmen:			     0	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

Vorlage der Jahresrechnung 2024 – Vereinigte Stiftungen
Beschluss:
Die Vorlage der Jahresrechnung 2024 der Vereinigten Stiftungen 
in der Stadt Leutershausen wird bestätigt. Sie wird dem Rech-
nungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Rechnungsprü-
fung vorgelegt (Art. 103 GO). 

Abstimmungsergebnis:	
Ja-Stimmen:			   18	
Nein-Stimmen:			     0	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

Einstieg in die Kommunale Wärmeplanung und Vorstellung 
verschiedener Handlungsoptionen für eine Nahwärmever-
sorgung in Leutershausen
Beschluss A:
Der Stadtrat beschließt in Leutershausen, eine Kommunale 
Wärmeplanung durchzuführen und stimmt folgendem Vor-
gehen zu:
a)		Die Projektleitung für die Kommunale Wärmeplanung über-

nimmt der Bereich für Klima- und Umweltschutz.
b)		 Eine Konvoibildung mit anderen Kommunen erfolgt nicht.
c)		 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die erste Teilsumme der 

Ausgleichszahlung für die Kommunale Wärmeplanung beim 
Amt für Maß und Gewicht abzurufen.

d)		Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Markterkundung zu 
Dienstleistern für die Kommunale Wärmeplanung durchzufüh-
ren und entsprechende Angebote einzuholen.

Beschluss B:
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, folgende weiterfüh-
rende Maßnahmen zur Kommunalen Wärmeversorgung 
durchzuführen:
a)		Markterkundung verschiedener Dienstleister für Planung, Bau 

und Betrieb von Wärmenetzen
b)		Aufnahme von Gesprächen zum Erfahrungsaustausch mit 

Kommunen vergleichbarer Größe wie Leutershausen, die be-
reits kommunale Wärmenetze betreiben

c)		 Aufnahme von Gesprächen mit ortsansässigen Akteuren im 
Bereich zentrale Wärmeversorgung 

Abstimmungsergebnis A:	
Ja-Stimmen:			   17	
Nein-Stimmen:			     0	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

SR-Mitglied Kernstock befand sich während der Abstimmung nicht 
im Sitzungsraum.
Abstimmungsergebnis B:	
Ja-Stimmen:			   18	
Nein-Stimmen:			     0	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nach-
weis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)
Beschluss:
Der dieser Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügten „Satzung 
zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)“ für die Stadt Leutershausen 
wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis:	
Ja-Stimmen:			   16	
Nein-Stimmen:			     2	
Persönlich beteiligt:		    0	
Anwesende Mitglieder:		  18	

NEUES AUS DEM RATHAUS

Weihnachtsbäume gesucht
Die Stadt Leutershausen sucht Weihnachtsbäume, die in der 
diesjährigen Vorweihnachtszeit im Gemeindegebiet aufgestellt 
und geschmückt werden können, um uns alle auf die Weihnachts-
zeit einzustimmen. Da der Bedarf jedoch nicht aus den eigenen 
Beständen der Stadt gedeckt werden kann, wird um Mithilfe der 
Bürgerinnen und Bürger gebeten.

Wer einen Baum zur Verfügung stellen möchte, meldet sich bitte 
beim Bauhof unter Tel. 0171/8675251 oder per Mail an 
bauhof@leutershausen.de 

NEUES AUS DEM KOMMUNALUNTERNEHMEN

Vieh-Freiverbrauch für Kanal-Einleitungs-
gebühren bei Tierhaltern
Nach § 2 Abs. 3 Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
des Kommunalunternehmens Leutershausen können von der 
bezogenen Fernwassermenge bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben für jede volle Großvieheinheit 15 cbm Kanal-Einleitungsge-
bühren abgezogen werden. Einer Großvieheinheit entsprechen 
ohne Unterscheidung des Geschlechts zum Beispiel:
1 Rind im Alter von über 1 Jahr oder 1 Pferd im Alter von über 
6 Monaten
3 Rinder im Alter von bis zu einem Jahr
2 Pferde im Alter von bis zu 6 Monaten
8 Schweine im Alter von über 8 Wochen
10 Schafe
300 Hennen

Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl.
Wenn Sie Ihr Stallgebäude an das Fernwassernetz des Kom-
munalunternehmens Leutershausen angeschlossen haben und 
den Vieh-Freiverbrauch beantragen möchten, wenden Sie sich 
bitte an Frau Reißig in den Büroräumen Obere Vorstadt 4 (Tel.-Nr.: 
09823/951-64 oder Mail: sandra.reissig@leutershausen.de).

Glasfaserausbau im Kornblumen- und 
Mohnweg
Im Zuge des derzeit laufenden Glasfaserausbaus in der Kernstadt 
hatte die GlasfaserPlus ursprünglich nicht geplant, den Kornblu-
men- und Mohnweg auszubauen.
Dank hartnäckiger Verhandlungen und Planungsvorschlägen von-
seiten des KUL erhielten wir Anfang Oktober die freudige Nach-
richt, dass die beiden Straßen ins Ausbauprogramm aufgenom-
men wurden und mit Glasfaser erschlossen werden. Interessierte 
können nun also buchen und sich am 10. und 11.11.2025 am Tele-
kom-Truck vormerken lassen.

Glasfaser für Leutershausen
Modernste Glasfaserinfrastruktur schafft zukünftig die Basis für 
echte Online-Mehrwerte! 
Jetzt aktivieren und mit Lichtgeschwindigkeit surfen! 
Besuchen Sie unseren Glasfaser-Truck vom 10. – 11.11.2025 in 
Leutershausen am Kirchweihplatz und lassen Sie sich vor Ort zu 
Glasfaser beraten! Beratungszeit 10.00 – 18.00 Uhr.



Unser Gewerbe – Unsere StadtUnterstützen Sie...

ß

ö

„

üü
ää ää

ö ü

Elektro-Sanitär GmbH Untere Vorstadt 8/9, Leutershausen
Telefon 0 98 23/9 29 90

www.elektro-sanitaer-kuestner.de
E-Mail: Kuestnercomfort@t-online.de

Ihr Fachbetrieb

Neuheit

Neuheit

Jura Kaffeevollautomat
E8 (ED) Cosmic Black

1249,- €

• 3 Genusswelten
• 27 Spezialitäten
• Coffee Timer
• Quality Assistant

Jura Kaffeevollautomat
C9 Piano Black

17 Spezialitäten
899,- €

HELL-O-WEEN-ANGEBOT: Zu jedem Kasten LANDWEHR hell 0,5 l (+ 3,10 Pfand)
1 Six-Pack 6 x 0,33 l hell oder extra hell im Wert von 4,80 ! + 0,48 Pfand

LIBELLA-Getränke, zu jeder Kiste:
(20 x 0,5 l)   2 Fl. Cola-Mix GRATIS + 0,16 Pfand

KERNs Winterpunsch (Kinderpunsch)
1-l-Fl. +0,15 Pfand

8,35 16,90

2,- 

Getränkemarkt Neiderer
Steinweg 10   -   Leutershausen   -   Tel. oder Fax 0 98 23/80 18

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.30 - 18.00 Uhr, Mi. 8.00 - 12.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr    Angebote Abholpreise!!!!!     ab 20,– H Kartenzahlung           Inhaber: Martin Neiderer

GARTEN-Limonade, 4 Sorten
12 x 0,7-l-Kiste 

HOFMANN, Pahres 
Doppelbock dunkel
20 x 0,33-l-Kiste + 3,10 Pfand

Frische Grillhähnchen, 
Haxen, Schäufele

Gegenüber Grillservice AUST
Jeden Freitag:

 hell 0,5 l (+ 3,10 Pfand)

Frische Grillhähnchen, 
Haxen, Schäufele

Gegenüber Grillservice AUST

16,90+ 3,10 Pfand

LIBELLA-Getränke, zu jeder Kiste:
(20 x 0,5 l)   2 Fl. Cola-Mix 

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr 
und Sa. 7.00 - 12.00 Uhr

Am Markt 34
91578 Leutershausen

Tel. 09823-588, Fax -7874
E-Mail: salonwutz@t-online.de
Internet: www.salonwutz.de

KOOPERATIONSPARTNER
Bergmann HAARTRANSPLANTATION

• mehr als 85.000 Transplantationen
•  unverbindl. Beratung bei uns 

im Haarstudio Christoph Wutz



Unser Gewerbe – Unsere Stadt ... und kaufen Sie 
ganz lokal vor Ort.

APOTHEKER WOLFGANG REDLIN e.K.

Vortrag: Vortrag: 

03.11.25 l 19 Uhr
Welches Schüßler-
Salz für was?
Veranstaltungsort: Veranstaltungsort: 
Stadtbibliothek 
Leutershausen
Am Ochsenhof 3 
91578 Leutershausen91578 Leutershausen

Referent: 
Winfried Ducke, Heilpraktiker und Buchautor aus FuldaWinfried Ducke, Heilpraktiker und Buchautor aus Fulda
Um Anmeldung in der Apotheke wird gebeten.

Aktionstag:Aktionstag:

04.11.25 l 10-17 Uhr
Beratungstag und 
Antlitzanalyse
Veranstaltungsort: Veranstaltungsort: 
Stadt-Apotheke
Am Markt 27
91578 Leutershausen91578 Leutershausen

Einladung zum
SCHÜßßLER-SPECIAL

Einladung zum

Arzneimittel vorbestellen mit
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

/apothekeleutershausen

Unsere Apotheke jetzt 
für iOS & Android!

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Fax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com
www.apotheke-leutershausen.com

Einladung zum
SCHÜ

Einladung zum

BIS ZU

800 € 
BORDGUTHABEN*
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Die Hurtigruten Postschiffroute
•  34 Häfen, über 100 Fjorde

•  Original Hurtigruten Postschiff

•  Vollpension mit Norway’s Coastal Kitchen

•  10 % Rabatt auf ausgewählte 
Landausflüge**

•  Wunschkabine wählen und Bordguthaben 
sichern

•  Deutschsprachiges Expeditionsteam

NORWEGEN

E U R O P Ä I S C H E S
N O R D M E E R

Bergen

B A R E N T S -
S E ES E EVadsøVadsøVadsøVadsø

KirkenesKirkenesKirkenesKirkenes

Vardø

Berlevåg
Mehamn

Båtsfjord

Kjøllefjord

Honningsvåg
Havøysund

HammerfestHammerfestHammerfest
SkjervøySkjervøySkjervøySkjervøySkjervøySkjervøySkjervøy ØksfjordØksfjordØksfjordØksfjord

TromsøTromsøTromsø
FinnsnesFinnsnesFinnsnesFinnsnesFinnsnes

HarstadHarstadHarstadHarstadHarstad

Vesterålen
RisøyhamnRisøyhamn

Stokmarknes
Sortland

TrollfjordTrollfjordTrollfjordTrollfjordTrollfjordTrollfjord

Die sieben Die sieben Die sieben Die sieben 
SchwesternSchwesternSchwestern

Torghatten

SvolværSvolværSvolværSvolværSvolværStamsundStamsund
Lofoten

Ørnes BodøBodøBodøBodø 66 ° 33 ′ N POOLARKRE
IS

SandnessjøenSandnessjøenSandnessjøenSandnessjøen
NesnaNesnaNesnaNesna

BrønnøysundBrønnøysund

Rørvik

TrondheimTrondheimTrondheim
KristiansundKristiansundKristiansundKristiansund

MoldeMoldeÅlesund

Florø
Måløy
Torvik GeirangerfjordGeirangerfjordGeirangerfjordGeirangerfjord

Hjørundfjord Hjørundfjord 

North Cape 
71 ° N

Bis zu 800 € Bordguthaben*
bei Buchung bis 30.11.

2.091 €*12-Tage-Reise 
p. P. ab

Jetzt hier im Reisebüro buchen!

*Limitiertes Kontingent. Bordguthaben pro Kabine bei Doppelbelegung und Buchung einer Wunschkabine im SELECT-Tarif. Gültig für Neubuchungen bis 
30.11.2025. Ausgenommen Gruppenreisen. Das Bordguthaben ist gestaffelt und abhängig von der Kabinenkategorie und dem Abfahrstermin. Der Betrag 
wird in NOK als Bordguthaben auf der Cruise Card an Bord erscheinen. Umrechnung je nach Wechselkurs zum Zeitpunkt der Reise. Keine Barauszahlung. 
Keine Erstattung nach der Reise. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten, ausser der 1893 Ambassador Ermässigung. Einzelkabinen auf Anfrage. 
** 10 % Rabatt bei Landausflugsbuchung bis 31.10.2025 für den Reisezeitraum 01.01. bis 31.12.2026. | Veranstalter der Reisen ist die Hurtigruten Global 
Sales AS • Langkaia 1 • 0150 Oslo • Norwegen

Tel. 09823/924124, Fax 09823/924122

Am Markt 23
91578 Leutershausen

KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN.

Bei Interesse melden Sie sich zur Absprache beim KRIEGER-VERLAG, Tel. 0 79 53/98 01-40.

PS: FCFS – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Anzeigengröße nur ¼ Seite möglich.

Bitte beachten Sie, dass der Farbzuschlag bei dieser 
Gemeinschaftsaktion, bei mind. 6 Veröffentlichungen 

im Jahr, jeweils nur 12,– Euro zzgl. MwSt. ist.

HIER
An ALLE Gewerbetreibenden von Leutershausen 

WIR HABEN NOCH ZWEI PLÄTZE FREI!
VON LEUTERSHAUSENER FIRMEN FÜR LEUTERSHAUSEN
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Niederschlagswassergebühr
Öffentliche Aufforderung zur Anmeldung 
von Flächenänderungen
Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebauten 
und versiegelten Teilflächen der angeschlossenen Grundstücke, 
von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungsein-
richtung eingeleitet wird oder abfließt. Maßgebend für die Flächen-
berechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraums; 
bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum 
Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses.
Die Ermittlung der bebauten und versiegelten Flächen hat durch 
den Gebührenschuldner zu erfolgen. Hierzu hat der Gebühren-
schuldner dem Kommunalunternehmen Leutershausen einen La-
geplan sowie eine Flächenberechnung bekannt zu geben. Im 
Lageplan sind die Flurnummern sowie farblich die bebauten und 
befestigten Flächen zu kennzeichnen.
Wir bitten Sie daher, Änderungen (z. B. Befestigung von Ein-
fahrten, Wintergartenanbau etc.) wie oben beschrieben 
dem Kommunalunternehmen Leutershausen, Frau Reißig 
(Tel. 09823/951-64), E-Mail: sandra.reissig@leutershausen.de) 
mitzuteilen.

Strom: 24-Stunden-Lieferantenwechsel
Um die Energieversorgung für Verbraucher einfacher und schnel-
ler zu gestalten, hat der Bundestag im Jahr 2021 die Novelle des 
Energiewirtschaftsgesetzes verabschiedet. Diese regelt, dass  
ab dem 6. Juni 2025 ein Stromanbieterwechsel innerhalb von nur 
24 Stunden möglich sein muss. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
hat diese Vorgabe für ganz Deutschland festgelegt. Dies führt zu 
grundlegenden Veränderungen in den Abläufen der Energiewirt-
schaft sowie in den IT-Systemen, aber auch zu neuen Heraus-
forderungen für Sie als Verbraucher. Wir arbeiten zusammen 
daran, dass der Übergang problemlos verläuft.

Was bedeutet das für Ihren Umzug? 
Ab Juni 2025 ist es nicht mehr möglich, einen Umzug rückwirkend 
anzumelden. Umzüge müssen künftig mindestens 24 Stunden vor 
dem geplanten Termin gemeldet werden. Damit Ihr Umzug ohne 
Probleme verläuft, raten wir Ihnen, uns spätestens 7 Tage vor 
Ihrem Aus- oder Einzug zu benachrichtigen. So können Sie un-
erwünschte Kosten oder Schwierigkeiten durch Verzögerungen, 
wie fehlende Angaben oder technische Störungen, vermeiden.

Hinweise für Mieter und Eigentümer 
Zählerstand melden: Informieren Sie uns über den Zählerstand 
Ihrer alten Wohnung am Tag der Schlüsselübergabe. Dies können 
Sie schnell per E-Mail oder Telefon erledigen.

Übergabeprotokoll verwenden: Notieren Sie den Zählerstand 
sowie das Datum im Übergabeprotokoll. Dieses dient als Nach-
weis für die Übergabe.

Neuer Wohnort: Melden Sie sich rechtzeitig vor Ihrem Einzug bei 
uns. So können Sie Ihren bisherigen Tarif beibehalten oder einen 
neuen Vertrag abschließen, um zu vermeiden, dass Sie auto-
matisch in die teurere Grundversorgung wechseln.
Wohnungsverwalter bitten wir, diese Informationen an ihre Mieter 
weiterzugeben.

Die wichtigsten Punkte im Überblick 
•	 Ab 6. Juni 2025: Lieferantenwechsel in nur 24 Stunden möglich, 

unter Beachtung der vertraglichen Kündigungsfristen
•	 Ab- und Anmeldung am besten 7 Tage vorher
•	 Zählerstand am Tag der Übergabe mitteilen, spätestens aber 

innerhalb einer Woche nach der Übergabe
•	 Übergabeprotokoll: Nutzen Sie es als Nachweis für den Zäh-

lerstand

Kommunalunternehmen Leutershausen
Sandra Reißig
Tel.-Nr.: 09823/951-64
E-Mail: sandra.reissig@leutershausen.de
Büroräume: Obere Vorstadt 4, 91578 Leutershausen

TIPPS UND HINWEISE

Frankemer Stupfl
Für die Session 2026 können wieder Stupflkarten bestellt werden.
Termine:
Samstag, den 17.1.2026 um 19.33 Uhr
Sonntag, den 18.1.2026 um 17.11 Uhr
Freitag, den 23.1.2026 um 19.33 Uhr
Samstag. den 24.1.2026 um 19.33 Uhr
Freitag, den 30.1.2026 um 19.33 Uhr
Samstag, den 31.1.2026 um 19.33 Uhr
Freitag, den 6.2.2026 um 19.33 Uhr
Samstag, den 7.2.2026 um 19.33 Uhr
Freitag, den 13.2.2026 um 19.33 Uhr
Samstag, den 14.2.2026 um 19.33 Uhr
Rosenmontag, den 16.2.2026 um 19.33 Uhr

Eine Karte kostet 20.- €. Bestellungen können Sie unter folgender 
E-Mail abgeben: we.rauch@t-online.de.
Kartenabholung am Donnerstag, den 4.12.2025, von 18.45 Uhr 
– 19.30 Uhr in der Albert-Zietz-Halle.
Stupfl Hurra

KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auerbach
Sonntag, 19. Oktober 2025
	 9.00 Uhr 	Gottesdienst mit Präd.in. Karoline Stiegler
Sonntag, 26. Oktober 2025
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Dekan i. R. Hans Stiegler

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Geslau-Frommetsfelden
Sonntag, 19. Oktober, 18. So. n. Trinitatis
10.15 Uhr		 Kirchweihgottesdienst (Pfr. Dr. Neumann), gleichzeitig 

ist Kindergottesdienst.
Sonntag, 26. Oktober, 19. So. n. Trinitatis
	 9.30 Uhr	 Musikalischer Gottesdienst zum Reformationstag mit 

dem MGV (Pfr. Dr. Neumann).

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Jochsberg
Sonntag, 19. Oktober 2025 
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius (mit Pfarrer Carsten 

Friedel)	
Sonntag, 26. Oktober 2025 
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst – Silberne Konfirmation, Kirche St. Mau-

ritius (mit Pfarrer Carsten Friedel)	

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Leutershausen
Sonntag, 19. Oktober 2025 
	 9.30 Uhr 	Kindergottesdienst, Lutherhaus	
	 9.30 Uhr 	Lichtspurgottesdienst, Lutherhaus (mit Dekan i. R. 

Hans Stiegler)	
Sonntag, 26. Oktober 2025 
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Peter (mit Dekan Rainer Horn)
	 9.30 Uhr 	Kindergottesdienst, Gemeindehaus	
10.45 Uhr 	 Taufgottesdienst, Kirche St. Peter (mit Dekan Rainer Horn) 



11 Nr. 20 / Freitag, 17. Oktober 2025

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen 
und Wiedersbach
Sonntag, 19. Oktober 2025
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst in Neunkirchen, Hans Sichermann und 

Hans Schwab
	10.15 Uhr	 Gottesdienst in Wiedersbach, Hans Sichermann und 

Hans Schwab
Sonntag, 26. Oktober 2025
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst in Neunkirchen, Prädikantin Helga Schmeck
	10.15 Uhr	 Gottesdienst in Wiedersbach, Prädikantin Helga Schmeck
Sonntag, 2. November 2025
	 9.00 Uhr	 Gottesdienst in Neunkirchen, Prädikant Reiner Daum
	10.15 Uhr	 Gottesdienst in Wiedersbach, Prädikant Reiner Daum

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Weißenkirchberg
Donnerstag, 16. Oktober 2025
	14.00 Uhr 	Seniorenkreis – Was ist dein Herzenswunsch? 
		  mit Pfarrer i. R. Ernst Schwab
Sonntag, 19. Oktober 2025
	 9.30 Uhr 	Einführungsgottesdienst der neuen Präparanden
		  (Pfarrer Balzer)
Sonntag, 26. Oktober 2025
	 9.30 Uhr 	Festgottesdienst zum Posaunenchorjubiläum 
		  (Pfarrer Balzer)

Katholische Filiale Leutershausen
Regelmäßige Gottesdienste und Veranstaltungen:
	 9.00 Uhr 	Sonntag: Amt
1. Sonntag im Monat: Begegnung nach dem Gottesdienst
Veränderungen und Hinweise: www.regionalpfarrei.de

ABFALLWIRTSCHAFT

Verteilung „Ratgeber Abfall 2026“
Wann wird welche Tonne abgeholt? Und wo kommen Altkleider 
hin? Diese und zahlreiche weitere Fragen zum Thema Abfallent-
sorgung beantwortet der „Ratgeber Abfall 2026“ des Landkreises 
Ansbach. 
Das Serviceheft wird Anfang/Mitte November 2025 im gesamten 
Landkreis Ansbach verteilt. Zudem erhalten die Gemeinden im 
November Exemplare zum Auslegen und auch im Landratsamt 
Ansbach kann der Ratgeber mitgenommen werden. Auf 36 Seiten 
liefert die neue Ausgabe der Broschüre alle Abfuhrtermine des 
Landkreises, einen Überblick über die Wertstoffhöfe sowie Infor-
mationen rund um das Thema Abfallgebühren. 
Das Abfall-ABC listet verschiedene Arten von Wertstoffen und Ab-
fällen auf und gibt an, über welchen Weg diese am besten zu 
entsorgen sind. Besonderes Augenmerk sollten Bürgerinnen und 
Bürger auf die korrekte Entsorgung von Alttextilien legen. Diesem 
Thema wurde eine ganze Seite im Innenteil gewidmet. Über die 
Website des Landkreises Ansbach und die Abfall-App können sich 
Bürgerinnen und Bürger zusätzlich einen personalisierten Abfuhr-
kalender im PDF-Format erstellen lassen. Damit kein Leerungs-
termin verpasst wird, können sich die Nutzer der App an die Lee-
rungstermine am eigenen Wohnort erinnern lassen oder es kann 
auch ohne die Nutzung der App eine Erinnerung per E-Mail für 
den Abfallkalender eingerichtet werden.

Öffnungszeiten Wertstoffhof ab November
WERTSTOFFHOF Leutershausen
Entsorgung von Wertstoffen in haushaltsüblichen Mengen
Öffnungszeiten ab 1.11.2025 (Feiertage ausgenommen)
Mi. 14.00 – 16.30 Uhr
Sa. 8.30 – 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
•	 Rechtzeitige Anlieferung und Entladung vor Schließung
•	 Aus Sicherheitsgründen keine Zerlegung vor Ort
•	 Keine Entladung durch Mitarbeitende des Wertstoffhofs

FEUERWEHREN

Kameradschaftsabend Freiwillige Feuerwehren 
Einladung zur Verleihung des Feuerwehr-Ehrenzeichens 
für 25- und 40-jährige Dienstzeit bei den 
Freiwilligen Feuerwehren in Leutershausen
Im Rahmen eines gemeinsamen Kameradschaftsabends aller 
Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet werden Feuerwehr-Eh-
renzeichen für 25- und 40-jährige Dienstzeit an die zu Ehrenden 
verliehen.

Ich darf deshalb alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im 
Stadtgebiet zu dieser Verleihung in Uniform recht herzlich am 
Samstag, 18.10.2025 um 19.00 Uhr ins Feuerwehrhaus in Leu-
tershausen einladen.

Markus Liebich, 1. Bürgermeister

VEREINE UND VERBÄNDE

Obst- und Gartenbauverein
Apfelannahme und Apfelsaftausgabe ist Samstag, 
11.10., 18.10. und 25.10.2025, von 13.00 – 16.00 Uhr 
in der Mosterei. Bitte das Apfelsaftguthaben abholen! 
Letzte Apfelannahme ist am Freitag, den 31.10.2025, 
von 16.00 – 18.00 Uhr! Letzte Saftausgabe ist dann 
am Samstag, 8.11.2025, von 13.00 – 16.00 Uhr. Fra-

gen und Termine auch für Saft aus eigenen Äpfeln = Eigensaft 
unter der Tel.-Nr. 017654814690

TV Leutershausen 
Sportabzeichen 
Wir laden zum nächsten Termin für das Sportab-
zeichen ein. Jeder ist willkommen: Familien und 
alle, die sich gerne sportlich betätigen. Vereins-
zugehörigkeit ist nicht erforderlich. 

Training und Abnahmen im Lindenhainstadion:
Dienstag: am 21.10. ab 17.30 Uhr

Nordic Walking, 20 km Radfahren und Schwimmen: 
Termine nach Absprache. Schwimmnachweise können auch von 
Bademeistern bestätigt werden.

Auf zahlreiche Beteiligung freut sich das Sportabzeichenteam.

Informationen sowie Telefonnummern auf der Homepage des 
Turnvereins.

Abfallbewusstsein zeigt sich bereits beim Einkaufen
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Taekwondo & Martial Arts Leutershausen
Deutscher Meistertitel nach Leutershausen
Großer Erfolg für den Taekwondo & Martial Arts- 
Verein Leutershausen: Frank Herzog hat gemein-
sam mit Werner Hornung und Manfred Büttner 
bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin 
Technik/Team die Goldmedaille gewonnen. Der 

Wettbewerb fand am Samstag, 4. Oktober, in Aichwald (Baden-
Württemberg) statt.
Das Trio startete für das Bundesland Baden-Württemberg und 
zeigte von Beginn an eine herausragende Leistung. Bereits in der 
ersten Runde des Finales setzten sich die drei Sportler mit präzi-
sen Techniken, perfekter Synchronität und Ausdrucksstärke deut-
lich an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Trotz kleiner Punktver-
luste in der zweiten Runde reichte der Vorsprung aus, um sich den 
Deutschen Meistertitel zu sichern.
Mit ihrem Erfolg trugen Herzog, Hornung und Büttner zugleich 
dazu bei, dass die Taekwondo Union Baden-Württemberg 
(TUBW) mit über 20 Punkten Vorsprung den ersten Platz in der 
Landeswertung belegte.
Frank Herzog zeigte sich stolz über den Titel:
„Wir haben hart trainiert und als Team perfekt harmoniert. Dieser 
Erfolg bedeutet mir sehr viel – besonders für unseren Verein.“

Bund Naturschutz, Ortsgruppe Leutershausen
Die BN-Ortsgruppe Leutershausen 
lädt ein zum:
8. Energiestammtisch
am 30. Oktober, 19.00 Uhr
Gasthaus Braun Winden

Zwangloser Austausch über Energiefragen, wie z. B.:
- Regenerative Energien
 (PV-Anlagen, Windkraft, Biogas)
- Mobilität
 (E-Autos, E-Fahrräder, ÖPNV)
- Heizung
 (Wärmepumpen, Nahwärme, Holz)

Ansprechpartner: Gerhard Schöller, Tel. 09823/924340
  Andreas Wachmeier, Tel. 09823/9266790
      oder  leutershausen@bund-naturschutz.de

Club reifere Jugend
Wir treffen uns am Donnerstag, 6. November 2025, 
um 15.00 Uhr im Wohnpark. Herr Lindner von der 
Polizei hält einen Vortrag. Über eine rege Teil-
nahme freuen wir uns. 
Das CrJ-Team

AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ansbach
Kostenfreie, praxisnahe Kursangebote im Oktober rund um 
die Ernährung für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren und 
deren Betreuungspersonen.
Wir treffen uns via Onlinekonferenz oder in der Landwirtschafts-
schule in Dinkelsbühl oder Ansbach.
Anmeldung: 
Bis 4 Tage vor Kursbeginn unter www.weiterbil-
dung.bayern.de. Unter dem Link zu „Zu den An-
geboten bei Ernährung und Bewegung“.  
Kontakt: E-Mail: poststelle@aelf-an.bayern.de  
Telefon 0981/8908-0

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen
Nähere Informationen zu Kursterminen und Informationsveran-
staltungen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Baby 
und Kleinkind fi nden Sie unter www.landkreis-ansbach.de.
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Die Tafel in Leutershausen 
Samstag von 14:45 - 15:30 Uhr 

im evangelischen Gemeindehaus Leutershausen, Kirchenplatz 8

Ist Ihr Briefkasten 
gut lesbar beschriftet?
Sie erleichtern damit die zuverlässige 
Zustellung Ihres Mitteilungsblattes.



Erlebe, wie deine
Spende wirkt.
Als wärst du vor Ort.
kindernothilfe.de/nahdran



☛ Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
•  für Ihre gewerbliche/kostenpfl ichtige Anzeige bis 

Montag, 27.10.2025, 18.00 Uhr, an den Krieger-Verlag, 
  Tel. 07953/9801-0, Fax 07953/9801-90, 
  E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

•  für Ihre kostenfreie Beiträge (Vereine, Verbände, Kirchen) 
für den redaktionellen Teil bis Donnerstag, 23.10.2025, 
16.00 Uhr, an die Stadt Leutershausen, Tel. 09823/951-0, 
mitteilungsblatt@leutershausen.de oder pfl egen Sie Ihren 
Beitrag über Ihre persönlichen Zugangsdaten ins Redak-
tionssystem ein.

Nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes:
Freitag, 31. Oktober 2025

Alle wichtigen Informationen zu Ihrem kostenfreien Beitrag 
sind in der Handreichung zusammengefasst. 
Sie fi nden diese hier: 
www.leutershausen.de/rathaus/mitteilungsblatt/
anzeigenschaltung-vereine oder über diesen 
QR-Code:

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Abfi schen Egelweiher
bei Unterradach/Dinkelsbühl

am Samstag, 25.10.2025,
von 10 bis 12 Uhr.

Karpfen K3/K4 und größer,
Schleien S3/S5, Graskarpfen

                  Telefon 0 98 51/34 76

Der Mitt elschulverband Herrieden sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Aufsichten für die 
Schülerbetreuung (m/w/d)

Täti gkeitsfeld:
 •  Betreuung der Kinder vom Schulschluss bis zur Busabfahrt, überwiegend 

in der Mitt agszeit, ggf. auch nachmitt ags, bei Bedarf im Vertretungsfall
 •  Die Aufsichten sind für folgende Zeiten erforderlich:

Mo – Do. 11:15 Uhr – 14:00 Uhr und Fr. 11:15 Uhr – 13:30 Uhr 
Mo – Do. 15:30 Uhr – 15:50 Uhr

 •  Die Aufsichtszeiten können von einer Person oder auch geteilt, verteilt auf 
zwei Personen, übernommen werden.

Sie bringen mit:
 •  wünschenswert wären eine pädagogische Ausbildung oder Erfahrung und 

Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
 •  Flexibilität, Zuverlässigkeit, selbstständiges Arbeiten, Sozialkompetenz und 

Teamfähigkeit

Wir bieten:
 •  einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz an der Grund-/Mitt elschule Herrieden  
 •  ein unbefristetes Beschäft igungsverhältnis
 •  ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes Aufgaben-

gebiet in einem engagierten Team
 •  eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der Ausbildung und Berufs-

erfahrung, nach dem geltenden Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst 
(TVöD)

 •  eine betriebliche Altersversorgung
 • Vermögenswirksame Leistungen
 •  Jahressonderzahlung
 •  verschiedene freiwillige Leistungen für die Personalfürsorge und Gesund-

heitsfürsorge

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
bis spätestens 9.11.2025
über das Online Bewerberportal der Stadt Herrieden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitt e an die Personalverwaltung - Tel. 0 98 25/8 08-25 

  

BESUCHEN SIE UNS UNTER WWW.KRIEGER-VERLAG.DE



  15.09.–31.10.2025:  
Jetzt 4 Wochen gratis  
testen und bis zu 120 Euro  
Preisvorteil sichern!*

Der Johanniter-Hausnotruf
Zuhause und unterwegs ein gutes Gefühl.

Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800  (gebührenfrei)

Ortsverband Ansbach

* Gültig vom 15.09. bis 31.10.2025.  
Zu den Aktionsbedingungen besuchen Sie bitte: 
hausnotruf-testen.de/aktionsbedingungen 
oder schreiben Sie eine E-Mail an 
aktionsbedingungen@johanniter.de.

    
Heizung – Sanitär

KRIEGER

 10 Jahre lang fixe, inflationsgeschützte Rate

 Staatlicher Förderbetrag zur freien Verfügung

 Erweiterte Garantieleistung auf 10 Jahre

 Inklusive regelmäßiger Heizungswartung

 Automatischer Eigentumsübergang
09804 - 91 81 - 0 

www.krieger-heizung.de

Mit unserem Wärme360°-Paket bieten wir 
Ihnen ein echtes Rundum-Sorglos-Paket 
für die Neuanschaff ung und nachhaltige 
Betreuung Ihrer Wärmepumpe. Dies 
deckt sowohl anfallende Reparaturen, 
Anfahrten und Ersatzteile ab.

Sie profi tieren von einer attraktiven 
Finanzierung mit fi xen Raten und ohne 
Preissteigerungen, einer 10-Jahres-
Garantie Plus, einer fl exiblen Nutzung 
der staatlichen Förderungen sowie 
exzellentem Service und Wartung über 
10 Jahre – und gerne länger. 

Und das Beste daran: Am Ende der 
Vertragszeit geht die Anlage automatisch 
in Ihr Eigentum über.

Bis zu

70%
Förderung

im Monat

Schon
ab 192,-€*

Mehr Komfort geht 
nicht – Sie brauchen 
sich um nichts zu 
kümmern.

Kontaktieren 
Sie uns JETZT!

*Ein Angebot der Krieger Heizung – Sanitär GmbH & Co. KG, Vehlberger Kirchweg 25, 91589 Aurach und der HomeServe Wärmedienstleistung GmbH, Lise-Meinert-Str. 4, 60486 Frankfurt am Main. Ratenkaufverträge mit 10 Jahren 
Laufzeit inkl. Installation, jährlicher Wartung, Garantie.HomeServe Wärme360° gilt für Privatkunden, die Eigentümer (Eigennutzer oder Vermieter) einer Immobilie sind. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht 
für Verbraucher. Unser Service ist noch nicht in allen Regionen in Deutschland verfügbar. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen fi nden Sie online unter www.krieger-heizung.de

Neue Wärmepumpe imNeue Wärmepumpe im

RUNDUM-RUNDUM-
SORGLOS-SORGLOS-
PAKET!PAKET!
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Gerüst für Fassade, Dach oder PV-Anlage

H. Rexhepi
Tel. 0 98 04/8 37 • Handy 01 51/25 93 94 31

ANZEIGEN BITTE DEUTLICH SCHREIBEN UND RECHTZEITIG AUFGEBEN!

Brennholz versch. Längen 
möglich, Hart-/Weichholz, auf Palette 
geschichtet und Holzbriketts; 
beides inkl. Lieferung im LK AN.
Info/Bestellung unter: 01 70/4 16 46 45 
oder www.goblirsch-spedition.de                 
Fa. Matthias Goblirsch                          
Spedition – Transporte – Brennholz   
Büchelberg 15, 91578 Leutershausen





2. Stadtvilla
in Leutershausen
-Eigentumswohnungen zu verkaufen-

Kontaktdaten:
Im Herrmannshof 37 b
91595 Burgoberbach
Tel.:      09805 / 15 77

Mobil:   0171 / 721 98 65
0176 / 56 801 385

E-mail: info@bau-Pfeiffer.de
Internet: www.baupfeiffer.de

Stella-Randolph-Straße 34

Wohnungen im Erdgeschoss & Obergeschoss
zwischen 80 - 82 m² für 3.600,- € / m²
zzgl. 9.000,- € für eine Fertiggarage (6 m Länge)

Dann melden Sie sich 
und wir lassen Ihnen 

gerne ein Exposé 
zukommen!

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?

KWF 55 - Luft-Wasserwärmepumpe -
Mineralwolle gefüllter Ziegelstein - Fenster in 
3-Scheibenverglasung - Edelstahlbalkone –
Schlüsselfertiger Neubau - zusätzlicher Stellplatz

 Anzeige

Kribbeln, Brennen, taube Füße?
Deutschland – ein Land der Schmerzpatienten. Sind Sie vielleicht 
auch betroffen? Ca. fünf Millionen Menschen leiden an Polyneuro-
pathie. Zu den häufi gsten Ursachen zählen Diabetes mellitus, Dia-
lyse, Chemotherapie, Medikamenteneinnahme und starker Alkohol-
konsum. Rund ein Drittel aller Ursachen bleibt jedoch ungeklärt. 
Werden Sie aktiv und informieren sich beim Beratungstag über die 
alternative nicht schulmedizinische HiToP®-Hochtontherapie.

Dienstag, den 21.10.2025

Bitte vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungster-
min, auch telefonisch möglich.
Stadt-Apotheke Leutershausen, Apotheker Wolfgang Redlin, 
Am Markt 27, 91578 Leutershausen, Tel. 0 98 23/92 07 15

PLATZIERUNGSWÜNSCHE KÖNNEN NICHT IMMER BERÜCKSICHTIGT WERDEN!

ANZEIGEN AUFGEBEN UNTER ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster-
austausch

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

Telefon 09872–9528806 
www.bestattungen-wick.de

Für immer im Freien.
Baumbestattung.

  Möbel sind zeitlose Wertstücke

  Qualität zum fairen Preis

  Perfekte Oberflächen für Ihr 
Schmuckstück

  Möbelfertigung nach Maß von 
Ihrem Schreiner

 Wir restaurieren Ihre 
Lieblingsmöbel

Leutershausen  Möbel-Schreinerei  Tel. 0 98 23/3 57

E-Mail: schreinerei-kronberger@t-online.de

Meine Praxis ist von Mo., 27.10. bis Fr., 31.10.2025

wegen Urlaub geschlossen!
Ab Montag, 3.11.2025 sind wir gerne wieder für Sie da.

Dr. Inge Gurdan, Tel. 0 98 23/85 72
Hans-Wagner-Straße 4, 91578 Leutershausen

Die Stadt Herrieden hat in ihren Kindertagesstät-
ten ab 01.09.2026 folgende Prakti kumsplätze
zu vergeben:

Neunstett er Altmühl-Wichtel: 
Sozialpädagogisches Einführungsjahr + Berufsprakti kum

Kneipp®-KiTa Wiesenzauber Oberschönbronn: 
Sozialpädagogisches Einführungsjahr + Berufsprakti kum

Kneipp®-KiTa Wiesenzauber Elbersroth: 
Sozialpädagogisches Einführungsjahr + Berufsprakti kum

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über das
 Online-Bewerberportal der Stadt Herrieden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitt e an die 
Personalverwaltung – Tel. 09825 808-58
oder an die KiTa Neunstett en: Tel. 0 98 25 48 04 bzw.
KiTa Oberschönbronn/Elbersroth: Tel. 0 98 55 7 61

  


